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B-Plan Nr.40a, „Misch- und Sondergebiet Tourismus Kelzstarße – Bohnstraße“ 
- Vorbringen von Anregungen im Zuge der frühzeitigen Beteiligung nach §3(1) BauGB  

 

Sehr geehrter Herr Föhse, sehr geehrter Herr Leiteritz, 
 

ich habe mir die aktuell abrufbaren Datensätze heruntergeladen und reflektiert.  
 

 
Namensgebung:  

Eine funktional-inhaltliche Namensgebung ist für Bebauungspläne nicht zwingend, wenn sie jedoch vorgenommen 

wird, sollte sie zumindest das Typische bzw. Überwiegende der vorgesehenen Festsetzungsinhalte widerspiegeln. 

Hier wird gem. Betitelung ein „Misch- und Sondergebiet Tourismus“ entwickelt, was sich gem. eingestellter 

Flächenbilanz jedoch dahingehend anders darstellt, dass den größten Einzel-Flächenanteil (30%) die 

Wohngebiete bilden; von denen ist im Titel aber keine Rede. Die Gebiete lt. Titel nehmen hingegen jeweils nur 

22% bzw. 11% ein. 

 

 
Geltungsbereich:  

Der Geltungsbereich des Vorentwurfs entspricht durch die ergänzende Einbeziehung der Parzelle der 

Breitscheidstraße sowie eines angrenzenden Grundstücks im Norden nicht mehr der Abgrenzung gem. 

Aufstellungsbeschluss vom 07.11.2018 (194/2018), was im Zuge der weiteren Durcharbeitung in einen förmlichen 

separaten Korrekturbeschluss zur Neuabgrenzung münden sollte. Formelles (Verfahrenslenkendes) sollte stets 

von Planerisch-Inhaltlichem getrennt beschlossen werden. 

Saaleseitig ist gem. einer Altforderung aus dem Vorverfahren die Wegeparzelle der „Saalewiesen“ mit 

einbezogen, womit jedoch eine hinreichende Entflechtung der sich dort mehrfach überlagernden Verkehrsströme 

aufgrund mangelnder Breite nicht befriedigend gelöst werden dürfte (mehr unter „Planzeichnung“). Die 

Ausweisung zusätzlicher Wohnbauflächen mit impliziert bevorzugt touristischer Nutzung („Hostel“ bzw. „Läden, 

Schank- und Speisewirtschaften“) an dem heute bereits als zu schmal erkannten Fahrweg lässt zusätzlichen Ziel- 

und Quellverkehr erwarten, die Anbindung zur Ver- und Entsorgung des Stadions besteht fort und auch die Trasse 

des übergeordneten Saaleradweges sowie ein die Saale begleitender Fuß- und Wanderweg befinden ich auf der 

gleichen schmalen Trasse. Bereits in einer früheren Einlassung wurde deshalb eine Geltungsbereichsausdehnung 

bis zum Saaleufer angeregt, das zudem nach der Rekultivierung der aktuellen Baustraße für die 

Wehrumgestaltung ohnehin einer landschaftlich-ökologisch wie touristisch attraktiven Neudefinition bedarf. Man 

könnte die Fuß- und Wanderwegetrasse verbindlich vom Fahrverkehr trennen und näher ans Ufer verschieben. 
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Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan:  

Gem. Begründung ist eine sog. Parallelfortschreibung nach §8 III BauGB vorgesehen. Der Beschluss zur 

parallelen FNP-Fortschreibung wurde auch gleichzeitig mit dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan in 

der Sitzung am 07.11.2018 gefasst (193/2018 bzw. 194/2018). Es ist nicht erläutert, warum das frühzeitige 

Beteiligungsverfahren zur „parallelen“ FNP-Fortschreibung nicht gleichzeitig (= parallel) mit der Bebauungsplan-

aufstellung erfolgt. Die Nachvollziehbarkeit wäre dann klarer, da im Zuge der Beteiligungsverfahren wechselseitige 

Querverweise möglich würden.  
 

Grundsätzliches:  

Die Unterlagen zeigen – ungeachtet der Vielzahl nachstehender Hinweise – für die frühzeitige Beteiligung im 

Querschnitt eine fachlich / systematisch ordentliche Durcharbeitung, allerdings ist die Abbildungsschärfe des für 

die Bürger im Internet eingestellten Urkundenvorentwurfs bzgl. der Lesbarkeit grenzwertig, Ziffern sind teilweise 

unlesbar. 

 

Fehlend ist das Andiskutieren „sich wesentlich unterscheidender Lösungen“ nach Vorgabe des §3 I BauGB in den 

städtebaulichen Ausarbeitungen. Das BauGB ist mit der Verpflichtung einer Darstellung der „allgemeinen Ziele 

und Zwecke“ zwar sehr unscharf, aber die Forderung zur Erörterung „sich wesentlich unterscheidender Lösungen“ 

und „deren voraussichtlicher Auswirkungen“ ist als einzige im Gesetzestext explizit und wird damit zur zentralen 

Aufgabe für die Unterlagenerstellung zur Erörterung im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit. 

Hier kann m.E. nicht nur darauf verwiesen werden, dass ja in dem abgebrochenen vorlaufenden Verfahren andere 

Lösungen angestrebt waren – damals waren auch die Ziele noch deutlich andere. 

 
 

Generell wird sehr viel Text für Vergangenes („Schnee von gestern“) verwendet. Die Begründung sollte nach eine 

kurzen Einordnung in die Planungskaskade und einer Dokumentation der wesentlichen Rahmenbedingungen 

primär der Erläuterung der Hintergründe für die vorgelegte städtebauliche Lösung mit ihren konzipierten 

Festsetzungsdetails dienen. 

 

 
Zur städtebaulichen Begründung:  

 Zu Kap. 1.5: Der Geltungsbereich grenzt nicht an die Breitscheidstraße an, er umfasst den östlichen Ast der 

Breitscheidstraße mit Teilen der angrenzenden Parkanlage. Vorbildlich ist die Aufzählung der Flurstücks-

nummern im Geltungsbereich. Auf die Abweichung vom Aufstellungsbeschluss wurde bereits hingewiesen. 

 Zu Kap. 1.6: Der Beschluss zur 2. FNP-Fortschreibung (193/2018) erfolgte am 07.11.2018 nicht am 

27.09.2018! Gleiches gilt für den Aufstellungsbeschluss (194/2018) zum BP40a! 

 Zu Kap. 2.3: Die Karte „Abb. 4: Berichtigung des FNP, Stand Mai 2017“ hat keinerlei Bezug zum 

Begründungstext, ist für die aktuelle 2. FNP-Teiländerung auch ohne Belang, da der aktuell rechtskräftige FNP 

in der genehmigten Fassung von 2015 geändert wird. Die einmontierte Karte kann auch kein Querversweis auf 

die parallele FNP-Änderung sein, da diese erst im November 2018 eingeleitet wurde. Auf Grundlage des 

abgebrochenen Altverfahrens nach §13a BauGB „berichtigt“ wurde auch nichts. 
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 Zu Kap. 2.4: Es liest sich so als ob das Altstadterschließungskonzept von 2008 für eine ergänzende 

Saalebrücke nur deshalb nicht umsetzbar ist, weil dies durch den mittlerweile erfolgten Bau eines 

unterirdischen Regenrückhaltebeckens verunmöglicht wird. Das würde auf einen gravierenden 

stadtentwicklungspolitischen Koordinationsfehler hinweisen, sollte deshalb schlüssiger dargestellt werden – es 

gibt wohl eine ältere Beschlussfassung, dass die zusätzliche Brücke nicht weiter verfolgt werden soll. 

 Zu Kap 2.6: Bei topografisch anspruchsvolleren Ausgangssituationen hat es sich in der Praxis als vorteilhaft 

herausgestellt die verbale Beschreibung (hier immerhin mit vereinzelten Höhenpunkten untersetzt) mit einer 

Höhenliniendarstellung in der Planurkunde zu ergänzen. Im konkreten Falle ist innerhalb des Geltungsbereichs 

immerhin eine Höhendifferenz von mehr als 15m zu überplanen. In anderen Bundesländern wird ein 

Urkundenvorentwurf ohne hinreichende Dokumentation der Ausgangstopografie von der Katasterverwaltung 

mit Verweis auf die in §1 PlanZV90 definierten Mindestangaben bzgl. der Qualität der Grundlagen abgelehnt. 

 Zu Kap. 2.7 – 2.10: Die Bestandsbeschreibung ist geradezu überbordend ausführlich. Der in Kap. 2.7 

beschriebene Abstand von „mehr als 100m“ zu nördlich angrenzenden Wohnbebauungen in der historischen 

Altstadt erscheint deutlich zu groß bemessen. Eine überschlägige Ermittlung im Luftbild ergibt zwischen dem 

nördlichsten Gebäude an der Kelzstraße und dem nördlich angrenzenden ersten wohnbaulich genutzten 

Gebäude der Altstadt weniger als 50m. 

 In Kap. 2.9 wird angeführt, dass die Trafostation in der Bohnstraße weiterhin erforderlich ist. Im Sinne einer 

städtebaulichen Sanierung sollte zumindest hinterfragt werden, ob der sehr zentral stehende „Klotz“ als Relikt 

der Altbebauung so bleiben muss, oder ob es unter Berücksichtigung heutiger Technologien eine finanziell 

tragbare Optimierungsmöglichkeit gibt. 

 Im gleichen Kapitel wird eine Gashochdruckleitung mit zu beachtender Schutzzone beschrieben, die in der 

Planzeichnung aber fehlt. Unbedingt nachtragen! 

 In Kap. 2.11 sind die zahlreichen Vorbelastungen detailliert aufgeführt, es ist jedoch nicht nachvollziehbar, 

warum der Denkmalschutz hier mit aufgeführt wird. Denkmalschutz ist keine Vorbelastung. 

 Zu Kap. 3: Die Gliederung wäre von der Leitidee über die funktionelle Gliederung und Struktur zu den 

einzelnen konkretisierenden Gebietstypen schlüssiger dargestellt (vom Groben ins Detail planen…). Die 

Leitidee sollte dabei deutlicher erläutert werden. 

 In Kap. 3.5: Wenn nachfolgend in WA5 bevorzugt „Schank- und Speisewirtschaften“ zulässig sein sollen, dann 

wäre es evtl. denkbar diese in WA1 - WA4 herauszunehmen (eine Art „innergebietlicher Funktionsteilung“; der 

erforderliche WA-Charakter bleibt im Gesamtkanon von WA1 – WA6 gewahrt). 

 Zu Kap. 3.5: Die Erläuterung zu WA6 fehlt. Wenn dort aber nur eine WA5 funktional zugeordnete Nutzung 

erfolgen soll (z.B. Küchentrakt / Speiseraum fürs Hostel oder einen gastronomischen Betrieb), dann bedarf es 

keines eigenen Gebietes, es reicht die Knödellinie mit geänderter Geschossigkeit. 

 Eine Erläuterung von MI3 fehlt. In der Begründung ist MI1 das nördliche Baufeld, in der Planzeichnung das 

südliche Baufeld. Worauf bezieht sich der Begründungstext zu MI1 – auf MI3 der Planzeichnung?  

 Die Begründung aller baugestalterischen Festsetzungen in 4 Zeilen erscheint ungenügend. Gemäß einer alten 

Grundsatzentscheidung sind die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen im Einzelnen rechtfertigend zu 

begründen, da sie potentiell in die grundgesetzlich zugesicherte persönliche Gestaltungsfreiheit der Bauherren 

eingreifen. 

 Die Eintragung der zu sichernden Leitungen fehlt in der Planurkunde. 

 (Kap. 3.7 nicht reflektiert) 

 In Kap. 3.8 ist beschrieben, dass der alte Brauereikeller als „Nist“-Bereich für Fledermäuse dient – dies würde 

vss. die zwingende Berücksichtigung der sog. „Wochenstube“ bedeuten – davon ist aber auch im 

Umweltbericht nichts zu finden! 
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Zum Vorentwurf der Planzeichnung mit Planzeichenfestsetzungen:  

 Die Idee der senkrecht auf die Stadtumringung gerichteten und entlang dem Verlauf der Breitscheidstraße 

gedrehten Wohnblöcke überzeugt; insbesondere wird hierbei der Blick von der Bohnstraße auf den Hohen 

Schwarm freigehalten. Korrespondierend zu den streng gesetzten Baugrenzen bzw. Baulinien für die 

Hauptbaukörper sollte in diesem speziellen Falle dann jedoch auch die Anordnung der zugeordneten 

Nebenanlagen (Garagen / Stellplätze) bereits fixiert werden um ein stadtgestalterisch befriedigendes 

Gesamtkonzept im Übergang zu den südlich angrenzenden Nutzungen zu sichern. Dies erscheint zumindest 

zu den angrenzenden Campingnutzungen wichtig. 

 Die in der Begründung beschriebene und in der Planzeichnungslegende auch vorgesehene Festsetzung einer 

zwingenden Höhenentwicklung (Geschossigkeit) für WA1 bis WA3 fehlt in der Planzeichnung. Hier sind nur 

Obergrenzen festgesetzt (s.a. Textfestsetzung 2.3, die nur Obergrenzen festlegt). 

 Auch die grundsätzliche Anordnung des Parkplatzes sowie der Kernfläche für touristische Nutzung ist logisch. 

In beiden Fällen sollte jedoch nicht nur eine Bruttofläche festgesetzt, sondern die innere Organisation überprüft 

werden. Gerade Flächen für Zelten, Caravaning und WoMo-Plätze sind bzgl. der inneren Organisation nicht 

beliebig untereinander tauschbar. Auch lässt sich nur so der Versiegelungsanteil prognostizieren und 

bilanzieren. Saison- und Dauercamping sollten ausgeschlossen werden. 

 Wie wurde der Stellplatzbedarf für das Stadion ermittelt? Kann der Bedarf gedeckt werden? (Bezug: Text  

in Kap. 2.8 der Begründung, wonach der Bedarf zu decken ist). 

 Es fehlt eine Festsetzung zur inneren Durchgrünung von Parkplatz und Campingplatz (Schatten!). 

 Die in Kap. 2.9 der Begründung beschriebene querende Gashochdruckleitung mit Schutzzone fehlt in 

Planzeichnung und Planzeichnungslegende! 

 Gleichfalls sollte ein Nachweis geführt werden, dass das Baufenster der Fläche SO2 von Größe und Zuschnitt 

geeignet ist, um die notwendigen Versorgungseinrichtungen für den Campingplatz SO1 unterzubringen. Da es 

für Thüringen m.W. keine eigene Campingplatzverordnung gibt, lässt sich hilfsweise die 

Campingplatzverordnung eines anderen Bundeslandes heranziehen. Die spitzwinkelig festgesetzte Baulinie 

könnte in der praktischen Umsetzung zu Problemen führen. 

 In Kap. 2.10 der Begründung ist die Hochwassergefährdung für die Bebauung entlang der Saalewiesen 

angesprochen. Hier fehlt eine entsprechende Darstellung der gesetzlichen Ü-Grenze (oder der Verlauf des 

HHW) im Geltungsbereich. Andererseits ist in Kap. 3.10 der Begründung angeführt, dass der Geltungsbereich 

außerhalb der gesetzlichen Ü-Grenze liegt. Dies muss kein Widerspruch sein, ist dann aber schlüssiger 

darzustellen. In jedem Falle fehlt der ergänzende Hinweis auf die lagebedingt resultierenden Anforderungen 

bei der Ausbildung von Kellergeschossen im Bereich der Saalewiesen. 

 Die Abmaßungen sowie die Höhenentwicklung des massiven Baukörpers an den Saalewiesen („Hostel“; WA5) 

bleiben zu hinterfragen. Nach aktuellem Festsetzungsstand würde die Oberkante (das Flachdach) des neuen 

Gebäudes in etwa auf Höhe des Straßenniveaus der Bohnstraße liegen – was einfach „blöd“ aussieht. 

 WA5 ist als offene Bauweise beschrieben und festgesetzt, das Baufenster mit dem nahtlos angrenzenden 

WA6 impliziert jedoch eine geschlossene Bauweise, die auch eher der in der Begründung beschriebenen 

Nutzungsabsicht entsprechen würde. Wenn die ehemalige Disco – z.B. als künftige Wohnnutzung oder 

isolierte Schank- und Speisewirtschaft – abgetrennt werden soll, dann sollte man das als separates Baufenster 

darstellen. 

 Die „Knödellinie“ zur Trennung von WA5 und WA6 ist über die gesamte Baufläche zu ziehen, nicht auf das 

engere Baufenster zu beschränken, da nur so die Bezugsfläche für die GRZ klargestellt wird. 

 Die in der Legende vorgenommene Unterscheidung zwischen privaten und sonstigen (= öffentlichen?) 

Grünflächen ist in der Planzeichnung nicht vollzogen. Lt. Flächenbilanz in Kap. 3.4 der Begründung gibt es ca. 

30% öffentliche Grünflächen – also überwiegend öffentliche Grünflächen. 
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 Die Übernahme des Verlaufs der neu ausgebauten Breitscheidstraße scheint nicht korrekt. Während im 

Hauptverlauf offensichtlich nur die engere Verkehrsfläche festgesetzt wird, sind im Bereich der Kröpfung zur 

Bohnstraße offensichtlich die Bruttoflächen inkl. vorübergehenden Böschungen übernommen worden; diese 

Böschungen gehen aber in der Umsetzungsrealität in den angrenzenden Baugebietsflächen auf und gehören 

als Baugebietsflächen festgesetzt. 

 Auf der Planurkunde finden sich trotz nicht unerheblicher Gehölzbestände im Grunde nur gut 2 Handvoll zur 

Erhaltung festgesetzter Einzelbäume; die Grünflächen sind fast ausschließlich als Flächen für das 

Neupflanzen von Gehölzen festgesetzt, was m.E. dem Bestand nicht hinreichend Rechnung trägt. Gerade im 

funktionalen Zusammenhang mit dem Fledermauskeller (zwischen SO1 und WA5 / WA6) erscheint eine 

stärkere Berücksichtigung vorhandener Großgehölze erforderlich. Wenn die Entscheidung zwischen zu 

erhaltenden und neu zu begründenden Gehölzflächen nicht klar zu treffen ist, bietet sich eine beschreibende 

Textfestsetzung in Verbindung mit Flächen nach §9 I Ziff. 20 BauGB an. 

 Insbesondere in den Mischgebietsflächen ist die GRZ von 0,4 zu überprüfen, denn das würde einer Gesamt-

versiegelungsmöglichkeit von 40% entsprechen (In Textfestsetzung 2.1 ist festgelegt, dass GRZ-

Überschreitungen durch Nebenanlagen generell unzulässig sein sollen!). Zumindest in MI2 umfasst die im 

Kataster als Bestandsbebauung dargestellte Fläche augenscheinlich bereits mehr als 40%. Auch ist in der 

Begründung zu MI1 beschrieben, dass die Obergrenze nach §17 BauNVO ausgeschöpft werden soll – das 

wären allein 60% Überbauung.  

 Die Baulinie entlang der Kelzstraße sollte nochmals überprüft werden. Die Bestandsbebauung schließt nur 

teilweise an die Gehwegkante an. Sollen hier die Gebäude – z.B. bei einer Umbaumaßnahme – wirklich 

zwingend an die Gehwegkante erweitert werden müssen? Oder wäre auch eine Baugrenze denkbar, die mit 

einer Textfestsetzung ergänzt wird, dass Bestandsgebäude an der Gehwegkante auch künftig nicht 

zurückspringen dürfen? Es geht darum, dass die Baulinie nur exakt eine Lösung zulässt, während die 

Baugrenze unterschiedliche Positionierungen des Mauerverlaufs ermöglicht. 

 Die Festsetzung der öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen im Bereich der bestehenden Bebauung entlang 

der „Saalewiesen“ passt nicht auf den Realbestand – ohne dass die Veränderungsabsicht irgendwo erläutert 

wird. Es werden heute (widerrechtlich?) privat genutzte Flächen als (öffentliche) Verkehrs- bzw. Grünfläche 

festgesetzt, der Fahrweg wird dabei auf Einspurigkeit festgeschrieben. Gemessen an den realen 

Grenzverläufen und der östlichen Fahrwegskante ergäbe sich eine festgesetzte Fahrwegbreite von nur 

ca. 2,50m. Die Aufweitung zum Ausweichen auf gut 5m vor den 6 Reihenhäusern würde ein Versetzen der 

vorhandenen Straßenbeleuchtung bedingen. 

 
 

 Generell gehören in der Planzeichnung noch grundsätzliche Bemaßungen ergänzt. 
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 Für die praktische Handhabung im Zuge der Beteiligungsverfahren hat es sich bewährt, wenn noch keine 

komplett arrangierte Urkunde gefertigt wird. Stattdessen können die i.d.R. noch Änderungen zu 

unterziehenden Festsetzungen durch Planzeichen und Text der Planzeichnung auf DIN A4 Blättern beigefügt 

werden. Das ist auch in der Handhabung und für die Akten praktischer. 

 Bei den Textfestsetzungen zu den Baugebieten auf der Urkunde sollten die zulässigen wie ausgeschlossenen 

Nutzungen explizit im Klartext aufgeführt werden, damit die Inhalte auch für Laien nachvollziehbar werden. Die 

jeweiligen gesetzlichen Grundlagen sind anzugeben. (gemeint: z.B. ergänzende Korrekturrechtfertigungen bei 

Veränderung der Basisvorgaben über §1 IV-X BauNVO) 

 Die pauschal festgesetzte ausnahmsweise Zulässigkeit des Überschreitens von Baulinien und Baugrenzen 

nach Länge und Tiefe gem. 3.2. ist nicht nachvollziehbar und so auch nicht zulässig. Insbesondere auf 

Baulinien muss fix gebaut werden. Wenn man in bestimmten Bereichen für gewisse Anlagen ein Fenster 

festlegen möchte, innerhalb dem die Gebäudekante zu liegen kommen soll, so lässt sich mit doppelten 

Baulinien arbeiten. 

 Teilsatz 1 und Teilsatz 2 der Textfestsetzung 3.2 widersprechen sich. 

 Zu 4: Die wasserdurchlässigen Deckschichten sind auf wasserdurchlässigem Unter- und Oberbau 

aufzubringen. Das ist zwar eigentlich logisch und selbstverständlich, wurde aber aus Gründen vermeintlich 

besserer Tragfähigkeit auch schon anders umgesetzt… 

 In 6.1 fehlt die Festlegung für WA6. Die Festsetzungen zu WA4 in Satz 1 und Satz 2 widersprechen sich. 

 Warum müssen flachgeneigte Dächer bis 5° zwingend als Walmdach ausgeführt werden? 

 Die Festsetzung, dass Flachdächer und flachgeneigte Dächer „vorzugsweise zu begrünen“ sind, geht nicht, da 

es an Eindeutigkeit fehlt. So ist das bestenfalls eine unverbindliche Empfehlung. Eine Festsetzung muss aber 

eindeutig und verbindlich sein. Bei Dachbegrünungen ist zudem regelmäßig aus bautechnischen wie 

Brandschutzgründen keine vollflächige Begrünung möglich, auch ist die Art der Begrünung (zumindest: 

intensiv, extensiv) festzulegen. 

 Die Einfriedungen – egal welcher Art – sollten mit Rücksicht auf Kinder eines gewissen Alters 1,20m Höhe 

nicht überschreiten. Bei einer Höhe von 1,50m sind die Einfriedungen nur für Erwachsene überschaubar. 

Bedarf es überhaupt derartiger Einfriedungen? Hier entsteht kein Einfamilienhausgebiet auf der grünen Wiese! 

 Wie sind Stützmauern und Gabionen auszubilden, wenn mehr als 1,50m Höhenunterschied zu überwinden 

sind? 

 Zu 7.1: Ein Abstand von 2,5m zu Gebäuden ist für „großkronige Bäume 1. Ordnung“ regelmäßig nicht 

ausreichend. Bei dem angegebenen Abstand muss schon nach wenigen Jahren mit fortwährendem 

Kronenbeschnitt begonnen werden, wenn Fassadenschäden vermieden werden und die Äste bei Wind nicht 

an die Fenster klopfen sollen. (Deshalb der wiederkehrende Hinweis, dass man zur Anpflanzung festgesetzte 

Großbäume geschickterweise lagefixiert mit dem prognostizierten Kronendurchmesser in die Planzeichnung 

übernehmen sollte. Bei einem „großkronigen Baum 1. Ordnung“ sind das in 20 Jahren um die 10m – auch 

wenn die genaue Gattung/Art nicht näher definiert ist.) 

 Die Festsetzung, dass die Baugebiete generell zu 60% mit Gehölzen zu begrünen sind, ist absurd – damit 

würde man sich außerhalb der Gebäude nur noch durch matratzenartige Heckensysteme oder Bodendecker 

bewegen. Abgesehen davon, dass ein 60%iger Freiflächenanteill für Wohn- und Mischgebiete (Verpflichtung 

zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden nach §1a Ziff.2 BauGB!) schon sehr hoch gegriffen ist und 

einer besonderen Rechtfertigung bedarf, da die zulässigen Obergrenzen nach BauNVO erheblich bis drastisch 

unterschritten werden, Aus ästhetischen Gründen sowie zur Sicherung notwendiger Aufenthaltsfunktionen von 

diesem Freiflächenanteil können nur etwa 10-15% mit Gehölzen begrünt werden. In der Festsetzung bemisst 

man schließlich nicht die langfristig von Baumkronen überdeckte Fläche, sondern die nicht anderweitig 

nutzbare Pflanzfläche. 
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 Pflanzlisten gem. Ziff. 7.4 sind unzulässig. Zulässig sind derartige Listen nur als „Empfehlungen“, aber nicht 

als verbindliche Festsetzung. Also unter anderer Überschrift einstellen… 

 Hinweis zur zeitlichen Umsetzung: Pflanzarbeiten erfolgen regelmäßig nicht in der Vegetationsperiode, 

sondern in der Vegetationsruhe! 

 Die Ausführungen unter Ziff. 7.5 auf die Beachtung anderweitiger gesetzlicher Anforderungen sind unter 

„Hinweise“ einzustellen, da keine Festsetzungstatbestände! 

 Generell sind auf der Urkunde „Festsetzungen“ (nach dem abschließenden Katalog des §9 BauGB), 

„nachrichtliche Übernahmen“ sowie „Hinweise, Empfehlungen etc.“ strikt und auch für den Laien erkennbar zu 

trennen, da sie unterschiedliche Verbindlichkeit entwickeln und höchst unterschiedliche Rechtsfolgen nach 

sich ziehen. 

 

Zu den gestalterischen (bauordnungsrechtlichen) Festsetzungen:  

 Zu 2: Zu allen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen fehlt die vorgeschriebene Einzelbegründung im Text.  
 

Zum Umweltbericht mit Grünordnungsplan (nur kursorisch):  

 Vorbildlich ist die Aufbereitung der gesetzlichen Grundlagen und der daraus entstehenden Verpflichtungen in 

Kap. 1.3 des Berichtes. Dies ist in dieser Form und Vollständigkeit in Saalfeld erstmalig zu beobachten. 

 Zu Pkt. 1.4.1 „Methodik“: Es sollte geprüft werden, ob hier wirklich der reale Ist-Zustand als Basis anzusetzen 

ist. Schließlich handelt es sich um ein über weite Flächenanteile vordem hochgradig versiegeltes gewerblich 

genutztes Gelände, das im Zuge der förmlichen städtebaulichen Sanierung nach BauGB zügig beräumt wurde. 

Damit ist es im Grunde ein Innenbereich mit einer fiktiven Vorversiegelung (GRZ) und fortwährenden 

Bebauungszulässigkeit. Wäre das Gelände nicht bereits abgeräumt worden, wäre dies eindeutig. Andererseits 

darf der Kommune durch ihr verantwortungsvolles Handeln durch rasche Beseitigung eines städtebaulichen 

Missstandes und des damit verbundenen Gefährdungspotentials kein Nachteil entstehen. Die Verpflichtung 

zur Überprüfung auf evtl. mittlerweile durch Sukzession oder Zuwanderung entstandene schützenswerte 

Biotopanteile bleibt davon unberührt. 

 Die in Kap. 1.4.6 als Anlage zum Umweltbericht angeführte „avifaunistische Erfassung“ fehlt in den Unterlagen. 

Ohnehin ist diese Erfassung aus dem Jahr 2013 im Jahr 2020 vermutlich als veraltet anzusehen. 

 Gleichfalls ist in Kap. 1.4.6 angeführt, dass die Arten(-gruppen) Vögel, Fledermäuse, Biber, Fischotter, 

Zauneidechse genau und aktuell zu erfassen sind, in den Ausarbeitungen ist weder zur Erfassung noch zu den 

abgeleiteten Ansprüchen oder den hieraus resultierenden konkreten Maßnahmen etwas zu finden. In der 

städtebaulichen Begründung wird ausdrücklich auf die alten Brauereikeller als „Nist“-Stätte für Fledermäuse 

hingewiesen, was auf eine dokumentierte Nutzung als Wochenstube deutet, wonach die eingeschränkten 

Flugradien zur Nahrungssuche zu Zeiten der Jungenaufzucht zwingend zu erörtern wären. 

 Zu Kap. 1.4.7: Die zu erörternden „anderweitigen Planungsmöglichkeiten“ nach Anlage 1, Ziff. 2d BauGB 

beziehen sich auf andere Möglichkeiten innerhalb des Geltungsbereichs. Die Diskussion um vergleichbare 

Planungsmöglichkeiten an alternativen Standorten innerhalb der Kommune ist Aufgabe der 

Flächennutzungsplanung. 

 Zu Kap. 1.4.9: Das vorgeschriebene „Monitoring“ (= „Überwachung der Umweltauswirkungen“) ist nicht in 

§4 BauGB festgelegt – richtig ist §4c BauGB. Es bezieht sich auch definitiv nicht auf die im Text aufgeführten  

– aufgrund anderer gesetzlicher Grundlagen ohnehin selbstverständlichen – Überwachungsmaßnahmen im 

Zuge der Baudurchführung. Das Monitoring soll vielmehr dazu dienen, den prognostizierten Erfolg (bspw. die 

Wirksamkeit der korrekt umgesetzten Kompensationsmaßnahmen) mit etwas Abstand zu überprüfen und „bei 

Prognoseunsicherheiten“ bzw. „für erhebliche unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen“ ggf. ergänzende 

Maßnahmen zur Erreichung des gesteckten Zieles festzulegen (siehe z,B. Difu-Bericht 2/2006 – „Monitoring 

und Bauleitplanung“). Es geht also um eine „Erfolgskontrolle“ statt einer bloßen „Vollzugskontrolle“   
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Im konkreten Falle könnte dies so aussehen, dass man eine Bestandszählung der Fledermäuse vornimmt und 

den Bestand nach 5 bzw. 10 Jahren kontrolliert. Bei einer Schwankung (Abnahme) von mehr als 10% nach 

Baudurchführung sind nachträglich in Absprache mit dem Artenschutzbeauftragten ergänzende 

populationsstärkende Maßnahmen vorzusehen. 

 

 

Mit besten Grüßen 
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